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I. ALLGEMEINES 

 

§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma IGP Advantag AG. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.  

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. die Zusam-

menfassung von Unternehmen mit den Tätigkeitsschwerpunkten  

- Unternehmensberatung 

- Handel von Emissionsrechten 

- Handel mit Rohstoffen 

- Erwerb, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, 

   unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme von Management- und sonstigen     

   Dienstleistungen für diese Unternehmen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem 

Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann in den in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichen 

auch selbst tätig werden. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt andere Unternehmen zu gründen, sich an ihnen zu beteiligen, Zweig-

niederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie Unternehmensverträge aller Art abzuschließen. 

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher 

Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über Beteiligungsbesitz ver-

fügen. 

 

§ 3 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz 

im Einzelfall etwas anderes bestimmt. 

Die Übermittlung von Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung ist möglich. 
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II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 
 

§ 4 Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 27.732.795,00 (in Worten: Euro Siebenundzwanzig 

Millionen Siebenhundertzweiunddreißigtausend Siebenhundertfünfundneunzig 00/100). Das Grund-

kapital ist eingeteilt in 27.732.795 (in Worten: Siebenundzwanzig Millionen Siebenhundertzweiund-

dreißigtausend Siebenhundertfünfundneunzig 00/100) Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 

(in Worten: Euro Eins). 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. August 2025 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Nennbetrags-

aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 13.756.500,00 zu erhöhen (Geneh-

migtes Kapital 2020). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Ak-

tien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 

Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit 

einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen oder 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt, oder 

- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wandelan-

leihen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten, die von der Ge-

sellschaft oder Konzerngesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

zu 100% beteiligt ist, ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue Ak-

tien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wand-

lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde, 

- wenn der Ausgabebetrag der neu auszugebenden Aktien den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 

gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 

186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt ein auf den Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens oder - sofern dieser Betrag niedriger ist - der Ausübung der Ermächtigung zu 

berechnender Anteil von nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt. Auf diese Begren-

zung auf 10 % des Grundkapitals sind seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit dem 21. 

August 2020, erfolgende Gewährungen von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG sowie 
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die Ausgabe bzw. Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts entspre-

chend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats festzulegen.  

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für 

die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.  

(3) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 13.756.500,00 durch Ausgabe von bis zu 13.756.500 neuen auf 

den Inhaber lautende Nennbetragsaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Ka-

pitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrech-

ten und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten, die gemäß den von der Gesellschaft oder 

von Konzernunternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt 

ist, auf-grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung bis zum 20. August 2025 aus-

gegebenen Wandel- und/oder Optionsanleihen bestehen, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrech-

ten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Ge-

sellschaft oder von Konzernunternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 

100% beteiligt ist, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung bis 20. August 

2025 ausgegebenen Wandelanleihen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, oder soweit die Gesellschaft 

oder das die Anleihe begebende Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise 

anstelle des fälligen Geldbetrags neue Nennbetragsaktien der Gesellschaft zu gewähren, und zwar in 

allen Fällen jeweils, soweit das bedingte Kapital nach Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebe-

dingungen benötigt wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorste-

hend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Options-

preis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Aus-

übung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegeben 

werden, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

§ 5 Inhaberaktien 

(1)  Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(2)   Der Anspruch auf Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen. 

(3)   Wird eine Kapitalerhöhung vorgenommen und sagte der Erhöhungsbeschluss nichts darüber, ob die  

neuen Aktien auf den Namen oder auf den Inhaber lauten sollen, so haben sie ebenfalls auf den  

Inhaber zu lauten. 
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III. VORSTAND 

 

§ 6 Zusammensetzung des Vorstands 

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Dies gilt auch für den Fall, dass das Grundka-

pital der Gesellschaft den Betrag von EUR 3 Mio. übersteigt. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 

Zahl der Vorstandsmitglieder. 

 

§ 7 Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. Der Vorstand gibt sich 

selbst eine Geschäftsordnung und regelt die Geschäftsverteilung, wenn nicht der Aufsichtsrat eine 

Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt.  

(2) Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsfüh-

rung. Dabei führt jedes Vorstandsmitglied den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich nach Maßgabe 

der Geschäftsordnung in eigener Verantwortung. 

 

§ 8 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Sind mehr Mitglieder des Vorstands vorhanden, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vor-

stands gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre-

ten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt es die Gesellschaft allein.  

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Alleinvertretung einräumen, 

Befreiung von den Beschränkungen des § 181, zweite Alternative BGB erteilen und die Befugnis zur 

Alleinvertretung sowie die Befreiung jederzeit widerrufen. Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt 

der Aufsichtsrat die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich 
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IV. AUFSICHTSRAT 
 

§ 9 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit 

beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Scheidet 

ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so amtiert das an seiner Stelle gewählte und 

eintretende Mitglied nur für die Zeit bis zum Ablauf der Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder.  

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann ohne Angabe von Gründen sein Amt niederlegen, jedoch unter Ein-

haltung einer Frist von vier Wochen, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der dann auch angege-

ben werden muss, jederzeit. Die Niederlegung hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-

stand zu erfolgen, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu benachrichtigen ist.  

(4) Die von den Aktionären gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats können durch Beschluss der Haupt-

versammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen vor Ablauf der Amtszeit ohne An-

gabe von Gründen abberufen werden.“ 

 

§ 10 Vorsitz im Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden.  

(2) Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, nachdem die Aufsichtsratsmitglieder von der 

Hauptversammlung gewählt worden sind. 

(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende oder bei Verhinderung des Vorsitzenden der Stellvertreter sind ermäch-

tigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 

 

§ 11 Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung eine Geschäfts-

ordnung geben. 

 

§ 12 Einberufung des Aufsichtsrats  

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden regelmäßig in Sitzungen gefasst. Solange die Gesellschaft 

nicht börsennotiert ist, kann der Aufsichtsrat beschließen, dass eine Sitzung im Kalenderhalbjahr ab-

zuhalten ist. 

(2) Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter, beruft die Sitzungen mit einer Frist 

von zwei Wochen schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder mittels elektronischer Post ein. 

Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung 
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nicht mitgerechnet. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter, kann eine ein-

berufene Sitzung aus wichtigem Grund aufheben oder verlegen.  

(3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Eine Ergänzung der Tages-

ordnung innerhalb der Einberufungsfrist ist zulässig, wenn hierfür erhebliche Gründe vorliegen. Das 

Nähere regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 

(4) Die gesetzlichen Bestimmungen des § 110 AktG über die Einberufung des Aufsichtsrats auf Verlangen 

des Vorstands oder eines Aufsichtsratsmitglieds bleiben unberührt. 

 

 

§ 13 Beschlussfassungen des Aufsichtsrats  

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen der 

Aufsichtsrat insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch 

dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Ein 

abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es eine 

schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überreichen lässt.  

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes bestimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht 

abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats das Recht, sofort eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand zu verlangen. 

Ergibt sich auch bei dieser erneuten Abstimmung Stimmengleichheit, so hat der 

Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme kann schriftlich abgegeben werden 

(Absatz 1). 

(3) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt 

werden sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Zu Gegenständen der Tagesordnung, die 

weder mit der Einberufung noch durch eine nach der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zulässige 

Ergänzung der Tagesordnung angekündigt worden sind, kann ein Beschluss nur gefasst werden, 

wenn kein Mitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu 

geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen 

Frist nachträglich zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes 

Mitglied innerhalb der festgesetzten Frist widersprochen hat.  

(4) Schriftliche, telefonische, fernschriftliche oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Telekommunikation 

durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen sind zulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende 

dies für den Einzelfall bestimmt und alle Mitglieder des Aufsichtsrats sich mit dieser Art der 

Abstimmung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen. Solche Beschlüsse werden vom 

Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern unverzüglich zugeleitet. 
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(5) Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden oder 

seinem Stellvertreter, falls dieser die Sitzung geleitet hat, zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift 

sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 

Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. 

(6) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur die Fassung 

betreffen, zu beschließen. 

 

 

§ 14 Vergütung des Aufsichtsrats  

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für Ihre Tätigkeit zusammen pro Jahr eine fixe Vergütung 

von EUR 72.000,00 jährlich. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den Verteilungsschlüssel durch 

Beschluss nach billigem Ermessen festzulegen. Dabei hat er den erhöhten Aufwand des Auf-

sichtsratsvorsitzenden und des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden zu berücksichtigen.  

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung des Amts ent-

stehenden Auslagen, einschließlich der auf die Vergütung und den Auslagenersatz zu entrich-

tenden Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. 

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat an-

gehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. 

(4) Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung ab-

schließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 
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V. HAUPTVERSAMMLUNG 
 

§ 15 Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse 

oder in einer deutschen Großstadt mit mindestens 50.000 Einwohnern statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 

(3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäfts-

jahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse 

der Gesellschaft erforderlich erscheint oder die Einberufung von einer Minderheit der Aktionäre nach 

Maßgabe des § 122 AktG verlangt wird. 

(4) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Die 

Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 16 Abs. 1). Der Tag der Einberufung 

und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 

 

§ 16 Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-

sammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung 

(Anmeldefrist) zugeht. In der Einberufung kann eine auf bis zu drei Tagen vor der Hauptversamm-

lung verkürzte Frist vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamm-

lung sind nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen.  

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-versammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen. Der Nachweis über 

die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

ist vom Aktionär durch einen durch das depotführende Institut erstellten Nachweis des Anteils-

besitzes zu erbringen; hierzu reicht in jedem Fall ein vom Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 

AktG ausgestellter Nachweis aus. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Ver-sammlung beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. In der Einberufung kann eine auf 

bis zu drei Tagen vor der Hauptversammlung verkürzte Frist vorgesehen werden. Der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Im Verhältnis zur Gesell-

schaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.  

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder der Echtheit des Berechti-

gungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht 
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erbracht oder bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Ak-

tionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückwei-

sen. 

(4) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Haupt-versamm-

lung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen. Der 

Vorstand kann auch vorsehen, dass die Aktionäre an der Haupt-versammlung auch ohne Anwe-

senheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne 

ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Brief-

wahl). 

 

§ 17 Vorsitz der Hauptversammlung 

(1) Der Vorsitz der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Falle seiner Ver-

hinderung oder, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr-

nimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide verhindert oder nehmen das Amt aus sonstigen Gründen 

nicht wahr, kann der Aufsichtsrat durch einen vor oder während der Hauptversammlung gefassten 

Beschluss einen Vorsitzenden bestimmen, der kein Aktionär oder Aktionärsvertreter sein muss. 

Macht der Aufsichtsrat hiervon keinen Gebrauch, so eröffnet ein Vorstand die Hauptversammlung. 

Unter seiner Leitung wird dann durch die Hauptversammlung der Vorsitzende aus der Mitte der Ak-

tionäre gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegen-

stände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Weise und Reihenfolge der Abstim-

mung. 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschrän-

ken; er kann insbesondere zu Beginn der Versammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen 

Rahmen der Versammlung, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen 

Frage- und Redebeitrags angemessen festlegen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- und 

Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen erster und wie-

derholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden. 

 

§ 18 Stimmrecht und Beschlussfassung 

(1) Jede Nennbetragsaktie gewährt eine Stimme.  

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-

form. Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen zur Hauptversammlung erfolgen. In der 

Einberufung kann eine Erleichterung der Textform bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. 
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Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen.  

(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorsieht. In den Fällen, in denen das Gesetz 

eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern 

nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorsieht, die einfache Mehrheit des vertretenen 

Grundkapitals. 
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VI. JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG 
 

§ 19 Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Kon-

zernabschluss und den Konzernlagebericht, sofern jeweils gesetzlich erforderlich, innerhalb der ge-

setzlichen Fristen aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns 

vorzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzern-

lagebericht des Vorstandes, soweit die Aufstellung gesetzlich erforderlich ist, sowie dessen Vorschlag 

für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die 

Hauptversammlung zu berichten. 

(3) Der Aufsichtsrat muss seinen Bericht innerhalb eines Monats nach Zugang der Vorlagen dem Vor-

stand zukommen lassen. Sofern der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nach Prüfung billigt, ist der Jah-

resabschluss festgestellt. Andernfalls beschließen Vorstand und Aufsichtsrat, die Feststellung des 

Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.  

(4) Sobald der Bericht des Aufsichtsrats eingegangen ist, hat der Vorstand die ordentliche Hauptver-

sammlung unverzüglich einzuberufen. 

 

§ 20 Verwendung der Gewinne 

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, der sich aus dem festgestell-

ten Jahresabschluss ergibt. Die Hauptversammlung kann über die Verwendung der Gewinne auch andere 

Entscheidungen treffen, als sie in § 58 II 1 AktG vorgesehen ist, auch andere als die Verteilung unter die 

Aktionäre. 

 

Geldern, den 16. November 2020 

 

IGP Advantag AG 
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